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A Tragende Gründe und Beschluss  

A-1 Rechtsgrundlage 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beschließt nach § 92 Absatz 1 S. 2 Nr. 6 SGB V 
zur Sicherung der ärztlichen Versorgung u.a. die Richtlinie über die Verordnung von Heilmitteln 
in der vertragsärztlichen Versorgung. Sie dient der Gewähr einer nach den Regeln der ärztli-
chen Kunst und unter Berücksichtigung des allgemeinen anerkannten Standes der medizini-
schen Erkenntnisse ausreichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung der Ver-
sicherten mit Heilmitteln. Der Anspruch der Versicherten auf Versorgung mit Heilmitteln im 
Rahmen der Krankenbehandlung ergibt sich aus § 27 Absatz 1 Satz 1 und 2 Nr. 3 i. V. m. 
§ 32 SGB V. In der Richtlinie über die Verordnung von Heilmitteln in der vertragsärztlichen 
Versorgung (Heilmittel-Richtlinie/ HeilM-RL) regelt der G-BA gemäß § 92 Absatz 6 Satz 1 
SGB V u. a. den Katalog verordnungsfähiger Heilmittel sowie die Zuordnung der Heilmittel zu 
Indikationen. 

A-2 Eckpunkte der Entscheidung 

A-2.1 Änderungen in der Heilmittel-Richtlinie 
Mit Beschluss vom 16. März 2017 hat der G-BA in § 45 HeilM-RL bestimmt, dass die Einfüh-
rung der Ernährungstherapie als verordnungsfähiges Heilmittel für Patientinnen und Patienten 
mit seltenen angeborenen Stoffwechselerkrankungen und Mukoviszidose drei Jahre nach In-
krafttreten der Richtlinie durch den zuständigen Unterausschuss geprüft werden soll. Mit der 
Ergänzung der Regelung wird nun klargestellt, dass im Zusammenhang mit dieser Evaluation 
auch die Ernährungstherapie als langfristiger Heilmittelbedarf überprüft werden soll.  

A-2.2 Änderungen im Heilmittelkatalog 
Die Änderungen dienen der redaktionellen Korrektur. 

A-2.3 Änderung Anlage 2 
 Aufnahme der seltenen angeborenen Stoffwechselerkrankungen und der 

Zystischen Fibrose (Mukoviszidose) mit Indikation einer ambulanten Ernäh-
rungstherapie in die Anlage 2 der HeilM-RL 

Der langfristige Heilmittelbedarf nach § 8a der HeilM-RL liegt vor, wenn die Schwere und Lang-
fristigkeit einer funktionellen/strukturellen Schädigung Beeinträchtigungen der Aktivitäten be-
gründet. Dies gilt insbesondere für die durch die Expertenanhörung benannten seltenen an-
geborenen Stoffwechselerkrankungen und die zystische Fibrose (Mukoviszidose), bei denen 
eine Ernährungstherapie als medizinische Maßnahme ohne Alternative gilt, da ansonsten Tod 
oder schwere Behinderung droht. Eine lebenslange phasen- und situationsgerechte Behand-
lung mittels einer Ernährungstherapie ist unerlässlich. Auf Grund der Langfristigkeit und 
Schwere der funktionellen/strukturellen Schädigungen des Verdauungs- und Stoffwechselsys-
tems bei den vorgenannten Erkrankungen und der daraus resultierenden Beeinträchtigungen 
der Aktivitäten kann von einem langfristigen Heilmittelbedarf mit Ernährungstherapie ausge-
gangen werden.  
Durch die Aufnahme der Ernährungstherapie ist es notwendig, auch die ICD-10-GM E84.1 
(zystische Fibrose mit Darmmanifestation) als langfristigen Heilmittelbedarf anzuerkennen. 
Damit sind alle im ICD-10-GM aufgeführten Diagnoseschlüssel der ICD-10-GM E84.- (zysti-
sche Fibrose) aufgenommen, weshalb auf eine Auflistung der Unterkategorien verzichtet wird. 
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 Änderungen/Ergänzungen von Diagnosegruppen in der Anlage 2 der HeilM-
RL 

A-2.3.2.1 Torticollis spasticus G24.3 
Unter dem ICD-10 Code G24.3 Torticollis spasticus wird die Diagnosegruppe WS2 gestrichen 
und durch die Diagnosegruppen ZN1 und ZN2 ersetzt. Mit dieser Korrektur wird Hinweisen 
aus der Versorgung nachgekommen. Bei dem Torticollis spasticus (zervikale Dystonie) han-
delt es sich um eine neurologisch bedingte Fehlhaltung des Halses, welche auch bei unter 18-
Jährigen auftritt. Diese wird mittels KG-ZNS bzw. KG-ZNS Kinder und mit Wärmetherapie/Käl-
tetherapie behandelt, wodurch der Muskeltonus reguliert und vorhandenen Spastiken entge-
gengewirkt wird. Die Anlage 2 HeilM-RL nahm bislang jedoch fälschlicherweise auf Wirbelsäu-
lenerkrankungen Bezug, sodass die tatsächlich benötigten Formen der Krankengymnastik 
nicht ohne Weiteres als langfristiger Heilmittelbedarf qualifiziert wurden. 
A-2.3.2.2 Systemische Sklerosen M34.0 und M34.1 
Unter den ICD-10 Codes M34.0 Progressive systemische Sklerose und M34.1 CR(E)ST-Syn-
drom wird die Diagnosegruppe SB1 gestrichen und durch die Diagnosegruppe SB7 ersetzt. 
Auch mit dieser Korrektur wird Hinweisen aus der Versorgung nachgekommen. Bei den in der 
Diagnoseliste benannten Formen der systemischen Sklerosen handelt es sich um eine ent-
zündliche rheumatische Systemerkrankung, die zu den sogenannten Kollagenosen zählt und 
in der Mehrzahl der Fälle mit Gelenkbeschwerden in Form von Steifigkeit, Gelenkschmerzen 
und Schwellungen einhergeht. Sie sind daher den Diagnosegruppen SB5 „Gelenkerkrankun-
gen / Störungen der Gelenkfunktion mit prognostisch längerdauerndem Behandlungsbedarf“ 
und SB7 „Erkrankungen mit Gefäß-, Muskel- und Bindegewebsbeteiligung, systemische Er-
krankungen“ zuzuordnen. Damit die benötigte Form der Ergotherapie auch ohne Weiteres als 
langfristiger Heilmittelbedarf erbracht werden kann, erfolgt die entsprechende Anpassung. Da 
bei dieser Erkrankung grundsätzlich keine Wirbelsäulenbeteiligung vorliegt, besteht kein lang-
fristiger Bedarf an ergotherapeutischen Leistungen, welche im Rahmen der Diagnosegruppe 
SB1 erbracht werden. Die SB1 wird daher gestrichen. 
A-2.3.2.3 Erkrankungen des Lymphsystems 
Mit der Ergänzung der Klammern werden zwei Übertragungsfehler aus dem jeweiligen Klas-
sentitel der ICD-10-GM Version 2017 korrigiert. 
 

A-3 Bürokratiekostenermittlung 
Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten Informations-
pflichten für Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und dementspre-
chend keine Bürokratiekosten. 
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A-4 Verfahrensablauf 
 

Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 

29.03.2017  Anlass der Aufnahme von Beratungen 
Überprüfung gemäß 1. Kapitel § 7 Abs. 4 VerfO 

23.08.2017 
 

AG Auswertung der Stellungnahmen 

05.09.2017 
 

UA VL Abschluss der vorbereitenden Beratungen 
Beschluss der Beschlussunterlagen (Beschlussentwurf, Tra-
gende Gründe, ZD) 

21.09.2017 
 

G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss über eine Ände-
rung der Heilmittel-Richtlinie 

09.11.2017  Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Abs. 1 SGB V er-
forderlichen Prüfung des Bundesministeriums für Gesundheit: 
Nicht-Beanstandung 

23.11.2017  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

01.01.2018  Inkrafttreten 
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A-5 Beschluss  
Veröffentlicht im BAnz am 23. November 2017, BAnz AT 23.11.2017 B1 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der  
Heilmittel-Richtlinie (HeilM-RL): 
Ernährungstherapie und weitere Änderungen 
Vom 21. September 2017 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 21. September 2017 
beschlossen, die Richtlinie über die Verordnung von Heilmitteln in der vertragsärztlichen Ver-
sorgung (Heilmittel-Richtlinie/HeilM-RL) in der Fassung vom 19. Mai 2011 (BAnz S. 2247 
vom 30.06.2011, zuletzt geändert am 16. März 2017 (BAnz AT 09.06.2017 B5), wie folgt zu 
ändern: 
I. Dem § 45 wird folgender Satz 2 angefügt:  
„Dies umfasst auch die Ernährungstherapie als langfristiger Heilmittelbedarf nach Anlage 2 
der Richtlinie.“   
II. Der Heilmittelkatalog („Zweiter Teil - Zuordnung der Heilmittel zu Indikationen“) wird in 
Abschnitt „IV. Maßnahmen der Ernährungstherapie“ wie folgt geändert: 
1. In der Überschrift „1 Seltene angeborene Stoffweckselerkrankungen“ wird das Wort 
„Stoffweckselerkrankungen“ durch das Wort „Stoffwechselerkrankungen“ ersetzt. 
2. Unter der geänderten Überschrift „1 Seltene angeborene Stoffwechselerkrankungen“ 
wird in der Spaltenüberschrift „Ziel der ambulanten Ernährungstherapie“ das Wort „ambulan-
ten“ gestrichen. 
III. Anlage 2 zur Heilmittel-Richtlinie wird wie folgt geändert: 
1. Der Abschnitt „Stoffwechselstörungen“ wird aufgehoben. 
2. Der Abschnitt „Erkrankungen des Nervensystems“ wird in der Zeile „G24.3 Torticollis 
spasticus“ wie folgt geändert: 
a) In der Spalte „Hinweis/Spezifikation zur Diagnose“ wird das Wort „leitlininiengerech-
ter“ ersetzt durch das Wort „leitliniengerechter“. 
b) In der Spalte „Physiotherapie“ wird der Diagnoseschlüssel „WS2“ ersetzt durch die 
Diagnoseschlüssel „ZN1 / ZN2“. 
3. Im Abschnitt „Entzündliche Polyarthropathien, Systemkrankheit des Bindegewebes 
und Spondylopathien“ wird in der Zeile „Systemische Sklerose“ die Angabe „SB1 / SB5“ 
durch die Angabe „SB5 / SB7“ersetzt. 
4. Im Abschnitt „Erkrankungen des Lymphsystems“ werden folgende Änderungen vor-
genommen: 
a) In der Zeile „I89.02“ wird das Wort „Extremitäten“ ersetzt durch das Wort „Extremi-
tät(en)“. 
b) In der Zeile „Q82.02“ wird das Wort „Extremitäten“ ersetzt durch das Wort „Extremi-
tät(en)“. 
5. Im Abschnitt „Störungen der Atmung“ wird die Zeile „Zystische Fibrose (Mukoviszi-
dose)“ gestrichen.  
6. Dem Abschnitt „Störungen der Atmung“ wird folgender Abschnitt angefügt: 
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„ 

ICD
-10 Diagnose Hinweis/Spezifikation 

zur Diagnose 

Diagnosegruppe/ Indikations-
schlüssel 

Physiothe-
rapie 

Ergothera-
pie 

Stimm-, 
Sprech- 

und 
Sprach-
therapie 

Stoffwechselstörungen 

E74.
0 

Glykogenspei-
cherkrankheiten 
[Glykogenose] 

 

ZN1 / ZN2 / 
PN / AT2 / 

WS2 / EX2 / 
EX3 / CS / 

SO1 

EN1 / EN2 / 
SB1 / SB7 SC1 E75.

0 
GM2-Gangliosi-
dose  

E76.
0 

Mukopolysaccha-
ridose, Typ I  

„ 

7. Folgende Tabelle wird angefügt: 

„ 

ICD-
10 Diagnose Hinweis/Spezifikation zur 

Diagnose 

Diagnosegruppe/ Indikati-
onsschlüssel 

Physiothera-
pie 

Ernährungs-
therapie 

 Seltene angeborene 
Stoffwechselerkran-
kungen 
 

nur verordnungsfähig, wenn Er-
nährungstherapie alternativlos 
ist, da ansonsten Tod oder Be-

hinderung drohen  
(gemäß § 42 HeilM-RL i.V.m. 

dem HeilM-Katalog) 

 SAS 

E84.- Zystische Fibrose 
(Mukoviszidose)  AT3 CF 

„ 

 
IV. Inkrafttreten:  
Die Änderungen der Richtlinie treten am 1. Januar 2018, jedoch nicht vor dem Inkrafttreten 
des Beschlusses des G-BA vom 16. März 2017 über eine Änderung der Heilmittel-Richtlinie: 
Aufnahme der ambulanten Ernährungsberatung bei seltenen angeborenen Stoffwechseler-
krankungen und Mukoviszidose (Bekanntmachung vom 16. März 2017, BAnz AT 09.06.2017 
B5), in Kraft.  
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Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 
 
Berlin, den 21. September 2017 
 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 
 

Prof. Hecken
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A-6 Anhang 

A-6.1 Prüfung durch das BMG gemäß § 94 Abs. 1 SGB V  
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B Stellungnahmeverfahren vor Entscheidung des G-BA  

B-1 Stellungnahmeberechtigte Institutionen/Organisationen 
Folgenden Organisationen ist Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme zu geben: 

• Spitzenorganisationen der betroffenen Leistungserbringer gemäß § 92 Absatz 6 Satz 
2 SGB V: 

o dbs e.V. – Deutscher Bundesverband der akademischen Sprachtherapeuten 
(dbs) 

o Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl) 
o Verband Deutscher Podologen (VDP) e.V. 
o SHV – Spitzenverband der Heilmittelverbände e.V. (SHV) 
o Deutscher Bundesverband der Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/innen 

Lehrervereinigung Schlaffhorst-Andersen e.V. (dba)  
o Zentralverband der Podologen und Fusspfleger Deutschlands e.V. (ZFD) 

• Spitzenorganisationen der betroffenen Leistungserbringer nach § 92 Absatz 6 Satz 2 
SGB V für den Themenbereich „Ernährungstherapie für die Indikationen seltene ange-
borene Stoffwechselerkrankungen und Mukoviszidose“: 

o Verband der Diätassistenten – Deutscher Bundesverband e.V. (VDD) 
o BerufsVerband Oecotrophologie e.V. (VDOE) 
o Verband für Ernährung und Diätetik e.V. (VFED) 
o Deutsche Gesellschaft der qualifizierten Ernährungstherapeuten und Ernäh-

rungsberater (QUETHEB) 
Das Plenum hat in seiner Sitzung am 20. Juli 2017 folgende (weitere) Institutionen/Organisa-
tionen, denen gemäß 1. Kapitel 3. Abschnitt VerfO für dieses Beschlussvorhaben Gelegenheit 
zur Abgabe einer Stellungnahme zu erteilen war, festgestellt:  

• Bundesärztekammer (BÄK) gemäß § 91 Abs. 5 SGB V  
• VDB-Physiotherapieverband e.V. Berufs- und Wirtschaftsverband der Selbständigen 

in der Physiotherapie (VDB) gemäß 1. Kapitel § 8 Absatz 1 lit. a) VerfO: 

B-2 Einleitung und Terminierung des Stellungnahmeverfahrens  
Das Plenum beschloss in seiner Sitzung am 20. Juli 2017 die Einleitung des Stellungnahme-
verfahrens. Die Unterlagen wurden den Stellungnahmeberechtigten am 21. Juli 2017 übermit-
telt. Es wurde Gelegenheit für die Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen nach 
Übermittlung der Unterlagen gegeben. 

B-3 Allgemeine Hinweise für die Stellungnehmer  
Die Stellungnahmeberechtigten wurden darauf hingewiesen,  

• dass die übersandten Unterlagen vertraulich behandelt werden müssen und ihre Stel-
lungnahmen nach Abschluss der Beratungen vom G-BA veröffentlicht werden können,  

• dass jedem, der gesetzlich berechtigt ist, zu einem Beschluss des Gemeinsamen Bun-
desausschusses Stellung zu nehmen, soweit er eine schriftliche Stellungnahme abge-
geben hat, in der Regel auch Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme zu ge-
ben ist. 
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B-4 Übersicht über die Abgabe von Stellungnahmen 
 
Stellungnahmeberechtigte  Eingang SN Bemerkungen 

Bundesärztekammer (BÄK) gemäß § 91 Absatz 5 SGB V 18.08.2017 keine Anmer-
kungen zum BE 

Maßgebliche Spitzenorganisationen der Leistungserbringer nach § 92 Absatz 6 Satz 2 SGB V: 

dbs e.V. – Deutscher Bundesverband der akademischen 
Sprachtherapeuten 

-  

Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl) 11.08.2017 keine Anmer-
kungen zum BE 

Verband Deutscher Podologen (VDP) e.V. -  
Deutscher Bundesverband der Atem-, Sprech- und Stimmleh-
rer/innen Lehrervereinigung Schlaffhorst-Andersen e.V. (dba) 

18.08.2017  

SHV – Spitzenverband der Heilmittelverbände e.V. 18.08.2017  
Zentralverband der Podologen und Fusspfleger Deutschlands 
e.V. (ZFD) 

-  

Maßgebliche Spitzenorganisationen der Leistungserbringer nach § 92 Absatz 6 Satz 2 SGB V 
für den Themenbereich „Ernährungstherapie für die Indikationen seltene angeborene Stoff-
wechselerkrankungen und Mukoviszidose“ : 
Verband der Diätassistenten – Deutscher Bundesverband e.V. 
(VDD) 

01.08.2017 keine Anmer-
kungen zum BE 

BerufsVerband Oecotrophologie e.V. (VDOE) 11.08.2017 keine Anmer-
kungen zum BE 

Verband für Ernährung und Diätetik e.V. (VFED) 31.07.2017 keine Anmer-
kungen zum BE 

Deutsche Gesellschaft der qualifizierten Ernährungstherapeuten 
und Ernährungsberater (QUETHEB) 

18.08.2017 keine Anmer-
kungen zum BE 

Organisation gem. 1. Kapitel § 8 Absatz 1 lit. a) VerfO: 

VDB-Physiotherapieverband e.V. Berufs- und Wirtschaftsver-
band der Selbständigen in der Physiotherapie 

17.08.2017 keine Anmer-
kungen zum BE 
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B-5 Unterlagen des Stellungnahmeverfahrens  
Neben dem Beschlussentwurf wurden den Stellungnehmern die Änderungen der Anlage 2 im 
Fließtext und die Tragenden Gründe (Stand: 20. Juni 2017) übermittelt.  

B-5.1 Beschlussentwurf  
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B-5.2 Änderungen der Anlage 2 im Fließtext 
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B-5.3 Tragende Gründe 
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B-6 Schriftliche Stellungnahmen 
Die Volltexte der schriftlichen Stellungnahmen sind im Kapitel B-9 abgebildet.  

Institution/  
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvor-
schlag 

Begründung Auswertung Änderung 
am Be-
schluss-
entwurf 

dba Ergänzungen in Anlage 2: 

Stoffwechselstörungen, Zystische 
Fibrose (Mukoviszidose), Diagno-
segruppe / Indikationsschlüssel 

Die Heilmittel Physio- und Ernäh-
rungstherapie sind zu ergänzen 
um: Stimm-Therapie 

- Mukoviszidose kann schon im Säuglingsalter einhergehen mit 
Heiserkeit. 

- Mukoviszidose kann begleitet sein von chronischem Husten, 
der die Stimme belasten und zu einer Stimmstörung führen 
kann. 

- Auch infolge von Medikamentengaben wie z.B. Inhalationen 
können Heiserkeit oder Laryngitis auftreten. 

> In diesen Fällen ist Stimm-Therapie indiziert. 

Wirkung der Stimm-Therapie, Beispiele: 

Atem-Stimm-Therapie 
unterstützt die Bewegung der Flimmerhärchen in den unte-
ren/oberen Atemwegen sowie den Schleim-Abtransport und 
kann einer Zerstörung des Lungengewebes mit entgegenwirken. 

Atem-Stimm-Therapie 
wirkt auch bei den typischen Symptomen Reizhusten, Entzün-
dungen der Nasennebenhöhlen und geschwollenen Nasen-
schleimhäuten. 

Stimm-Therapie 
fördert ökonomische Phonationsatmung und kann damit den 
häufig zu hohen Ausatemdruck regulieren. 

Kenntnisnahme: 

- medizinische Not-
wendigkeit wird 
nicht gesehen 

- für Heiserkeit wird 
regelhaft kein lang-
fristiger HeilM-Be-
darf gesehen 

- Verordnung im Ein-
zelfall dennoch 
möglich 

 

nein 

SHV Ergänzungen im Bereich der Stoff-
wechselstörungen (E70 – E90) 

 

Mit der Aufnahme verschiedener Lymphdiagnosen in die Liste 
des langfristigen Heilmittelbedarfs zum 01. Januar 2017 ist die 
Ergänzung der Lipödeme (deren Behandlung ebenfalls einen 

Kenntnisnahme 

Die Aufnahme der Lipö-
deme als neue Diagnose in 

nein 
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Institution/  
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvor-
schlag 

Begründung Auswertung Änderung 
am Be-
schluss-
entwurf 

Folgende Diagnosen sollten in der 
Liste des langfristigen Heilmittelbe-
darfs ergänzt werden: 

E88.2- Lipomatose, anderenorts 
nicht klassifiziert 
Info: Ein gleichzeitig vorhandenes 
Lymphödem ist gesondert zu kodie-
ren (I89.0-). 

Exkl.: Lokalisierte schmerzlose Lip-
ohypertrophie (E65) 

88.20 Lipödem, Stadium I 
Inkl.: Lokalisierte schmerzhafte 
symmetrische Lipohypertrophie der 
Extremitäten mit Ödem, mit glatter 
Hautoberfläche, mit gleichmäßig 
verdickter Subkutis 

E88.21 Lipödem, Stadium II 
Inkl.: Lokalisierte schmerzhafte 
symmetrische Lipohypertrophie der 
Extremitäten mit Ödem, mit unebe-
ner, wellenartiger Hautoberfläche, 
mit knotigen Strukturen in verdick-
ter Subkutis 

E88.22 Lipödem, Stadium III 
Inkl.: Lokalisierte schmerzhafte 
symmetrische Lipohypertrophie der 
Extremitäten mit Ödem, mit ausge-
prägter Umfangsvermehrung und 

längerfristigen Behandlungsbedarf indiziert) zwingend erforder-
lich. Das Lipödem ist eine chronische und progrediente Erkran-
kung mit bislang nicht abschließend geklärter Ätiologie, die na-
hezu ausschließlich bei Frauen auftritt. Sie ist durch eine Fett-
verteilungsstörung mit deutlicher Disproportion zwischen Stamm 
und Extremitäten gekennzeichnet. Diese entsteht aufgrund einer 
umschriebenen, symmetrisch lokalisierten Unterhautfettgewebs-
vermehrung der unteren und /oder oberen Extremitäten (Her-
pertz, 1997). Zusätzlich bestehen Ödeme, die durch Orthostase 
verstärkt werden, sowie eine Hämatomneigung nach Bagatell-
traumen (Allen 1940, Wienert 1991, Herpertz 2014). Charakte-
ristisch ist außerdem eine gesteigerte Druckschmerzhaftigkeit; 
meist bestehen Spontanschmerzen. Kann die überwiegend in 
den abhängigen Körperpartien anfallende Gewebsflüssigkeit 
nicht mehr ausreichend abtransportiert werden, kommt es zu 
Ödemen. Bei Nichtbehandlung führt die Erkrankung zu Arthro-
sen, sekundärem Lymphödem, eingeschränkter Beweglichkeit 
und psychosozialer Stigmatisierung, was wiederum negative 
Auswirkungen auf Selbstwertgefühl, Mobilität und Lebensqualität 
der Betroffenen hat.  

Standardmaßnahme zur konservativen Behandlung ist die kom-
plexe Entstauungstherapie, deren Hauptinhalt die Manuelle 
Lymphdrainage (MLD) ausmacht (Wollina, 2017). 

 

Quellen: 

Allen, E.V. & Hines, E.A. (1940). Lipedema of the legs. Proc. 
Mayo Clin; 15:184-187  

Herpertz, U.(1997). Krankheitsspektrum des Lipödems an einer 
Lymphologischen Fachklinik - Erscheinungsformen, Mischbilder 
und Behandlungsmöglichkeiten. Vasomed; 5: 301-3. 

die Anlage 2 war nicht Ge-
genstand des Stellungnah-
meverfahrens. 

Ergänzender Hinweis: aus 
medizinischer Sicht wird 
derzeit keine Notwendigkeit 
für einen langfristigen 
HeilM-Bedarf gesehen. Pa-
tienten, die aufgrund ihres 
Lipödems auch ein 
Lymphödem Stadium II/III 
aufweisen, sind bereits in 
der Anlage 2 berücksichtigt.  
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Institution/  
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvor-
schlag 

Begründung Auswertung Änderung 
am Be-
schluss-
entwurf 

großlappig überhängenden Gewe-
beanteilen von Haut und Subkutis 

E88.28 Sonstiges oder nicht nä-
her bezeichnetes Lipödem 
Inkl.: Lokalisierte schmerzhafte 
symmetrische Lipohypertrophie der 
Extremitäten mit Ödem, o. n. A. 

Lokalisierte schmerzhafte symmet-
rische Lipohypertrophie der Extre-
mitäten mit Ödem, Stadium nicht 
näher bezeichnet 

Herpertz,  U. (2014).  Ödeme  und  Lymphdrainage.  Diagnose  
und  Therapie.  Lehrbuch  der Ödematologie. 5. Aufl. Stuttgart: 
Schattauer. 

Wienert, V. & Leeman, S. (1991). Das Lipödem. Hautarzt; 42: 
484-486.   

Wollina, U. (2017). Das Lipödem: Aktuelle Aspekte einer lange 
vergessenen Erkrankung. Wien: Med Wochenschr. 
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B-7 Mündliche Stellungnahmen 
Gemäß § 91 Absatz 9 SGB V, 1. Kapitel § 12 Absatz 1 der Verfahrensordnung (VerfO) des G-
BA ist jedem, der gesetzlich berechtigt ist, zu einem Beschluss des G-BA Stellung zu nehmen, 
und eine schriftliche Stellungnahme abgegeben hat, in der Regel auch Gelegenheit zu einer 
mündlichen Stellungnahme zu geben. Diese ist im Rahmen einer Anhörung abzugeben und 
dient in erster Linie dazu, die sich aus der schriftlichen Stellungnahme ergebenden Fragen zu 
klären und neuere Erkenntnisse die sich zeitlich nach Abschluss des schriftlichen Stellungnah-
meverfahrens ergeben haben, einzubringen. 
Die Stellungnahmeberechtigten haben auf die Abgabe einer mündlichen Stellungnahme 
verzichtet. 
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B-8 Würdigung der Stellungnahmen  
Der G-BA hat die schriftlichen Stellungnahmen ausgewertet. Das Stellungnahmeverfahren ist 
in den Abschnitten B-6 und B-7 dokumentiert. Aufgrund der vorgetragenen Argumente zu den 
zur Stellungnahme gestellten Beschlussinhalten ergibt sich keine Notwendigkeit zu Änderun-
gen im Beschlussentwurf.  
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B-9 Anhang: Stellungnahmen 

B-9.1 Schriftliche Stellungnahmen 
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C Bürokratiekostenermittlung 
Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten Informations-
pflichten für Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und dementspre-
chend keine Bürokratiekosten. 
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